
 
 

Taxtabelle 2024 nach IBB-Einstufungen 
gemäss Verfügung des Amtes für Gesellschaft und Soziales des Kantons Solothurn AGS 
 

 
Wohnen 

Monats-
pauschale 

CHF 
EL-Tagestaxe 

CHF  

Wohnen Stufe 0 5’369.00 176.50 

Wohnen Stufe 1 6'996.00 230.00 

Wohnen Stufe 2 8’638.00 284.00 

Wohnen Stufe 3 10'266.00 337.50 

Wohnen Stufe 4 11'893.00 391.00 

Einheitstaxe Wohnen 7'467.00 245.50 
   

Kombination Einheitstaxe (Wohnen und Tagesstruktur) 10’357.00 340.50 
   

Wohnbegleitung AWG Weissenstein   

AWG Weissenstein Stufe 0 3’696.00 121.50 

AWG Weissenstein Stufe 1 4’426.00 145.50 

AWG Weissenstein Stufe 2 5'156.00 169.50 

Einheitstaxe AWG Weissenstein 4’121.00 135.50 
   

Kombination Einheitstaxe (AWG Weissenstein und TS) 7'011.00 230.50 
   

Wohnbegleitung Einzelwohnen   

Einheitstaxe Einzelwohnen 3’179.00 104.50 
   

Tagesstruktur (TS)   

Tagesstruktur Stufe 0 1'795.00 59.00 

Tagesstruktur Stufe 1 2'692.00 88.50 

Tagesstruktur Stufe 2 3'589.00 118.00 

Tagesstruktur Stufe 3 4'486.00 147.50 

Tagesstruktur Stufe 4 5’384.00 177.00 

Einheitstaxe Tagesstruktur 2'890.00 95.00 
 
Beim Eintritt in die Institution gelten für alle Klient*innen die Einheitstaxen. Nach spätestens 3 Monaten 
erfolgt die Einstufung und Anpassung der Taxen auf Grund des individuellen Betreuungsbedarfs der 
Klient*innen. 
 
Rechnungsstellung 

• Diese erfolgt bis spätestens am 10. des laufenden Monats vorschüssig, die Abrechnung der 
Nebenkosten und Ermässigungen jeweils im folgenden Monat.  

• Die Bezahlung der Rechnung muss gem. Weisung des Kantons innerhalb von 10 Tagen erfolgen. 

• Ermässigung der Taxe bei Abwesenheit um Fr. 30.00 pro Nacht (ohne Wohnbegleitung) bzw. für 
ausserkantonale IV-Rentner*innen nach den kantonalen Richtlinien in folgenden Fällen: 

o Spitalaufenthalt, krankheitsbedingte Abwesenheiten 

• Als Taxschuldner gelten die Klient*innen oder deren gesetzlicher Vertreter*in. 
 
Grenchen, im Dezember 2023 


